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  Vorwort

Vorwort
Der Architekt Albert Speer hat „irgendwo gelesen, dass es 20 000 DIN-Normen 
gibt, wenn du ein Einfamilienhaus baust. Das ist die vollständige Verrechtlichung 
unserer Gesellschaft“1. Dieses Buch untersucht die rechtliche Bedeutung tech-
nischer Normen für den Bereich des (technischen) Sicherheitsrechts.

Zunächst „verrechtlichen“ die staatlichen Gesetze unserer Gesellschaft – für 
Häuser durch das Baurecht. Auch staatliche Rechtsvorschriften regeln techni-
sche Sachverhalte – und enthalten damit „technische Normen“. In diesem Buch 
geht es aber um das Verhältnis der staatlichen Gesetze und des zwingenden 
Rechts zu nicht aus sich heraus zwingenden technischen Normen. Die techni-
schen Normen, die in diesem Buchtitel gemeint sind, sind also andere als solche 
in staatlichen Gesetzen und Rechtsverordnungen.

Die verbindlichen Rechtsnormen und unverbindlichen Techniknormen muss 
man streng auseinanderhalten – sonst kann man bei Äußerungen wie die des 
BGH, Gerichte dürfen technische Regelwerke „nicht wie Normen anwenden und 
nicht ungeprüft zugrunde legen“2, missverstehen. Mit diesen Normen meint der 
BGH hier gerade nicht die unverbindlichen technischen Normen, sondern die 
verbindlichen Rechtsnormen = Rechtsvorschriften = Gesetze. Auch das Bundes-
verfassungsgericht verwendet im Kalkar-Beschluss den Begriff „Normgebung“ 
für die staatliche Gesetzgebung3.

In diesem Buch ist von Rechtsvorschriften oder von Gesetzen (oder von Spezial-
vorschriften und Spezialgesetzen) die Rede, wenn es um verbindliches staat-
liches Recht geht, und von (technischen) Normen für die nicht-staatlichen Regel-
werke – so ist auch die Begrifflichkeit in der DIN 820-1 Normungsarbeit – Teil 1: 
Grundsätze Nr. 7.4: „Beim Erarbeiten von Normen ist darauf zu achten, dass sie 
nicht im Widerspruch zu Rechtsvorschriften stehen“. Sehr häufig steht in diesem 
Buch der Begriff „DIN-Normen“ stellvertretend für technische Normen. Das liegt 
auch daran, dass mit Abstand die meisten Gerichtsurteile im Sicherheitsbereich 
DIN-Normen betreffen.

Dieses Buch ist von einem Juristen geschrieben, richtet sich aber auch – und 
gerade – an Ingenieure, Techniker und Naturwissenschaftler: letztlich an 
alle Normanwender (und damit immer auch Rechtsanwender). Alle arbeiten 
mit Normen. Aber wer eine rechtliche Frage lösen will, denkt von zwingenden 
Rechtsnormen (in der hier gewählten Begrifflichkeit: Rechtsvorschriften) aus-

1 Interview in FAZ Nr. 22 vom 26.1.2013, S. 40.
2 BVerwG, Urteil v. 24.4.1991 – Az. 7 C 12/90 – zum Immissionsschutzrecht.
3 BVerfG, Beschluss v. 8.8.1978 – Az. 2 BvL 8/77 – zum Atomrecht.
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gehend – und freiwillige Techniknormen können zur Konkretisierung relevant 
werden. Wer eine technische Frage lösen will, denkt von (technischen) Normen 
ausgehend – er darf aber zwingendes Gesetz und Recht nicht vergessen, denn 
allein hier sind die maßgeblichen und letztverbindlichen (Sicherheits-)Maß-
stäbe festgelegt. Diese verbindlichen Regelungen sind – zugegebenermaßen 
– sehr allgemein und unkonkret. Aber das ist ja gerade der Grund, warum tech-
nische Normen eine so enorme Rolle im Recht spielen.

Im Buch wird immer wieder auf das „verwirklichte Recht“ in Gerichtsurteilen 
Bezug genommen. So wird deutlich, dass es nicht um graue Theorie geht, 
sondern um farbige Rechtsprechungspraxis, die bisweilen auch kunterbunt im 
Sinne von uneinheitlich ist. Mit der Analyse der Gerichtspraxis kann man auch 
einschätzen, was im Ernstfall „real“ gefordert wird. Der englische Jurist Oliver 
Wendell Holmes meinte sogar, dass „Recht nichts anderes ist als die richtige 
Voraussicht dessen, was die Gerichte sagen werden“4. In Teil 2 des Buches sind 
33 Gerichtsentscheidungen detailliert zusammengefasst und aufbereitet.

Aber Vorsicht: es wurde immer ein konkreter Einzelfall mit all seinen Besonder-
heiten entschieden – und jeder (Un-)Fall hat einen anderen Hintergrund. Außer-
dem wird immer wieder vor der „Unsicherheit des Rechts“ gewarnt – sowohl 
„in seiner Substanz“, als auch „in seiner jeweiligen Ausprägung durch die zu-
ständigen letzten Instanzen, also im realen Prozess der Rechtsgewinnung“5. Das 
gilt noch mehr im „Tagesgeschäft“ der erstinstanzlichen Gerichte.

Es wird über Juristen geschmunzelt, wenn sie sagen, „es kommt darauf an“. Aber 
es doch unbestreitbar: Jeder „Ernst“-Fall, in dem das Recht „hart“ zur Anwen-
dung kommt, muss für diesen konkreten Einzelfall gerecht entschieden werden. 
Es kommt – das ist doch selbstverständlich und wird in Teil 5 im Schlusswort 
noch einmal genauer geschildert – immer auf alle relevanten Umstände des zu 
beurteilenden Lebensausschnitts (Juristen sagen: Sachverhalt) an. Nur so kann 
man sich doch überhaupt eine Entscheidung (ein Urteil) erlauben.

Und selbst der jeweilige Einzelfall kann auch immer ganz anders gesehen und 
interpretiert und damit entschieden werden. In nicht wenigen Gerichtsverfahren 
in Teil 2 hat die erste Instanz anders geurteilt als die zweite Instanz – und das 
endgültige Ergebnis ist das genaue Gegenteil des aufgehobenen Eingangs-
urteils.

Thomas Wilrich München, 17.02.2017

4 Zitiert nach Bernd Rüthers, Die unbegrenzte Auslegung, 7. Aufl. 2012, S. 7.
5 Bernd Rüthers, Rechtstheorie, 1999, Rn. 2 und 4. Aufl. 2008, Rn. 2.
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1 Einleitung: Bedeutung und Rechtswirkungen technischer Normen

1 Einleitung: Bedeutung und Rechtswirkungen 
technischer Normen

Normen enthalten zwar keine verbindlichen (Rechts-)Regelungen (1.1), aber 
die Rechtsprechung betont ihre hohe Bedeutung insbesondere wegen der Art 
ihres Zustandekommens und der Zusammensetzung der beteiligten Kreise in 
den Normsetzungsgremien (1.2). Bei der Rechtsanwendung müssen Normen 
daher berücksichtigt werden, aber sie steuern nicht abschließend (1.3). Sie sind 
zwar keine zwingenden Mindeststandards, aber dringende Mindestempfehlun-
gen (1.4). Normanwendung ist aus gerichtlicher Sicht nicht Rechtsanwendung, 
sondern Tatsachenfeststellung (1.5), die häufig nur mit sachverständiger Hilfe 
erfolgen kann, aber letztlich in eigener Verantwortung der Gerichte erfolgen 
muss (1.6). Die Inkorporation technischer Normen in das staatliche Recht 
erfolgt durch „Ansaugpunkte“ (1.7) – im (technischen) Sicherheitsrecht durch 
die technischen Generalklauseln (Kapitel 2), im öffentlich-rechtlichen Produkt-
sicherheitsrecht durch das Gefährdungsverbot (Kapitel 3) und bei den Verkehrs-
sicherungspflichten im zivilrechtlichen Haftungsrecht durch das Schadensver-
meidungsgebot (Kapitel 4). Die Grundaussage ist, dass Normen Anhaltspunkte, 
Hilfen, Empfehlungen und Vorschläge enthalten, wie verbindliche rechtliche 
Vorgaben umgesetzt und erfüllt werden können – das ist letztlich eine Vermu-
tungswirkung auch in den Bereichen, in denen sie nicht ausdrücklich geregelt 
ist (1.8). Bei der Inkorporation sind aber vier Grenzen zu beachten, bei denen 
das Rechtsproblem nicht allein durch „Ansaugung“ von Norminhalten gelöst 
wird (1.9):

 – Normen sind nicht allein entscheidend, sondern es erfolgt immer eine Ein-
zelfallprüfung.

 – Normen können – ausnahmsweise – unzutreffend sein (Widerlegung der 
Richtigkeitsvermutung).

 – Normen können lückenhaft sein (keine Vollständigkeitsvermutung).

 – Normen können veraltet sein und dadurch nicht mehr bei der Einzelfallprü-
fung passen, unzutreffend oder unvollständig geworden sein (keine Aktua-
litätsvermutung).
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1.1 Normen sind keine verbindlichen Gesetze
Technische Normen sind keine verbindlichen – vom Staat gesetzten – Rechts-
normen1, „keine mit Drittwirkung versehene Normen im Sinne hoheitlicher 
Rechtsetzung“ bzw. keine „Gesetzgebung“2. Normen haben „keine unmittelbare 
rechtliche Bindungswirkung“3, sondern sind „auf freiwillige Anwendung ausge-
richtete (technische) Empfehlungen“4, die „keine bindenden Anweisungen“ ent-
halten5. „DIN-Normen stehen jedermann zur Anwendung frei“6; das heißt „man 
kann sie anwenden, muss es aber nicht“7.

1.2 Hohe Bedeutung der Normen durch ihr Zustandekommen 
(Verfahren) und die Zusammensetzung der Gremien 
(Personen)

Der BGH betont eine „hohe Bedeutung“ technischer Normen „in Bezug auf 
Rationalisierung, Qualitätssicherung, Verständigung der am Wirtschaftsleben 
beteiligten Kreise, aber auch für die Sicherheit der Produkte der industriellen 
Massenfabrikation“8. Normen „kommt als Ordnungselement in der technischen 
Umwelt ein wesentlicher Stellenwert zu“9. Das liegt an der Art ihres Zustande-
kommen und der Zusammensetzung der Gremien – also am Normsetzungs-

1 Für DIN-Normen: BGH, Urteil v. 15.10.2008 – Az. VIII ZR 321/07 – Brand in Kochnische; OLG 
Dresden, Urteil v. 6.9.1996 – Az. 6 U 289/95: Fall „25 Sprungturm“; LG Bielefeld, Urteil v. 
29.10.2009 – Az. 6 O 262/09 – Stromschlag Handtuchhalter; für VDI-Richtlinien: LG Göttingen, 
Urteil v. 21.3.2014 – Az. 4 O 172/11: Fall „20 Ladungssicherung“; für „technische Normen“: VG 
Trier, Urteil v. 21.2.2013 – Az. 5 K 1021/12: Fall „30 Trockenkupplungen“; LG Gera, Urteil v. 
29.9.2008 – Az. 3 O 1282/07: Fall „32 Wasserrutsche“

2 BGH, Urteil v. 1.3.1988 – Az. VI ZR 190/87: Fall „22 Spielplatzrutsche 1985“; BGH, Urteil v. 
3.2.2004 – Az. VI ZR 95/03: Fall „31 Wasserrutsche 1999“; OLG Celle, Urteil v. 12.7.2000 – 
Az. 9 U 31/00: Fall „6 Baugerüst“; OLG Hamm, Urteil v. 5.5.1995 – Az. 9 U 14/95: Fall „18 Kopf-
steinpflaster“; LG Bonn, Urteil v. 23.3.2015 – Az. 1 O 370/14: Fall „33 Wasserrutsche 2014“; LG 
Düsseldorf, Urteil v. 8.4.2011 – Az. 6 O 187/09: Fall „13 Fußballplatz“ – jeweils zu DIN-Normen.

3 LSG Baden-Württemberg, Urteil v. 15.12.2009 – Az. L 11 KR 4915/07.
4 Siehe die Urteile in Fußnote 2 und außerdem BGH, Urteil v. 14.4.1994 – Az. I ZR 123/92 – Zie-

gelvorhangfassade; BGH, Urteil v. 6.6.1991 – Az. I ZR 234/89 – Sahnesiphon; OLG Celle, Ur-
teil v. 18.1.1995 – Az. 9 U 211/93: Fall „14 Fußballtor“; LG Bonn, Urteil v. 23.3.2015 – Az. 1 O 
370/14: Fall „33 Wasserrutsche 2014“.

5 OLG Düsseldorf, Urteil vom 1.7.1993 – Az. 18 U 30/93: Fall „9 Bolzplatz neben Maisfeld“.
6 DIN 820-1 Normungsarbeit – Teil 1: Grundsätze betont in Absatz 8.1.
7 Peter Kiehl, Normung, in: DIN (Hrsg.), Klein – Einführung in die DIN-Normen, 14. Aufl. 2008, 1.4, 

S. 17.
8 BGH, Urteil v. 10.3.1987 – Az. VI ZR 144/86 – Stiftung Warentest.
9 VG Ansbach, Urteil v. 22.1.2013 – Az. AN 4 K 12.01499 – zu DIN-Normen.
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verfahren und Normsetzungspersonal. Beide Aspekte betont das BVerwG im 
Urteil zur „Abwasseranlage“10:

 – „Die Normausschüsse des DIN sind pluralistisch zusammengesetzt“.

 – DIN-Normen sind „Regeln, die unter Beachtung bestimmter verfahrensrecht-
licher Vorkehrungen zustande gekommen sind“.

Das OVG Lüneburg begründet im Fall „Arbeitsgerüst“ ausführlich11: „Die 
DIN-Normen begründen aufgrund der Art ihres Zustandekommens und der 
fachlichen Autorität der an ihrem Zustandekommen beteiligten Personen und 
Gremien eine – widerlegbare – tatsächliche Vermutung dafür, dass sie dem in 
Fachkreisen allgemein anerkannten technischen Standard entsprechen. Darüber 
hinaus vermögen sie aufgrund jener Autorität auch eine solche allgemeine Aner-
kennung zu begründen“. Dem Gericht war es „von besonderer Bedeutung, dass 
zu den Entwurfsverfassern nicht nur die Vertreter der Anlagenbauer gehörten. 
Der hierfür verantwortliche Arbeitsausschuss ‚Arbeits- und Schutzgerüste‘ im 
Normenausschuss ‚Bauwesen‘ setzt sich vielmehr aus acht Vertretern der Wis-
senschaft und Baustatik, sechs Vertretern der Hersteller und Benutzer sowie vier 
Vertretern der Bauaufsicht, der Gewerbeaufsicht und der Berufsgenossenschaft 
zusammen und repräsentiert damit ein breites Spektrum der Fachwelt“.

Das betont die Rechtsprechung in zahlreichen weiteren Gerichtsurteilen – etwa:

 – Die in der VDI-Richtlinie 2058 festgelegten Richtwerte sind das „Ergebnis 
einer mehrjährigen Arbeit von Vertretern der Wissenschaft und Technik, des 
Gesundheitswesens, der Wirtschaft, der Sozialpartner, der zuständigen Be-
hörden und anderer interessierter Kreise“12.

 – Die in der DIN 5044 „enthaltenen Maßstäbe beruhen auf gesicherten Erkennt-
nissen und Erfahrungen von Fachleuten verschiedener Fachbereiche“13.

 – „Die Regeln der Technik, wie sie in Normen ihren Niederschlag finden, stellen 
oft, zumal sie von Experten-Kommissionen erarbeitet sind, einen brauch-
baren Maßstab für die zu fordernde Sorgfalt dar“14.

 – „Die Normausschüsse des DIN sind so zusammengesetzt, dass ihnen der für 
ihre Aufgabe benötigte Sachverstand zu Gebote steht“15.

10 BVerwG, Beschluss v. 30.9.1996 – Az. 4 B 175/96: Fall „1 Abwasseranlage“ – Hervorhebung 
des Autors im Text.

11 OVG Lüneburg, Urteil v. 6.9.1991 – Az. 7 L 166/89: Fall „2 Arbeitsgerüst“ – Hervorhebung des 
Autors im Text.

12 BVerwG, Urteil v. 5.11.1968 – Az. I C 29.67.
13 OVG Koblenz, Urteil v. 31.7.1981 – Az. 1 A 73/80.
14 BGH, Urteil v. 29.11.1983 – Az. VI ZR 137/82: Fall „10 Eishockey-Puck“.
15 BVerwG, Urteile v. 22.5.1987 – Az. 4 C 33 bis 35/83 – Zur DIN 18005.
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 – Sickerschächte gemäß DIN 4261-1:1991-02 weisen eine „(auf breite wissen-
schaftliche und praktische Erkenntnisse zurückgehende) technische Sach-
angemessenheit“ auf16.

 – Den Gesundheitsbehörden „ist es bei Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe 
nicht verwehrt, auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse von Fachleuten, die 
an der Erstellung der DIN 19643 mitgewirkt haben, und die in diesem Regel-
werk festgeschrieben sind, zurückzugreifen“17.

 – Die DIN 50930 „bündelt die bekannten Erfahrungen aus Wissenschaft und 
Technik und setzt sie in praktische Handlungsanleitungen um“18.

 – „Die VDI-Richtlinie 2700 vom Verein Deutscher Ingenieure erfüllt die erfor-
derlichen Voraussetzungen“, um als „objektiviertes Sachverständigengut-
achten“ qualifiziert zu werden, „insbesondere die der Sachkunde, Neutralität 
und Unabhängigkeit. Sie ist eine Gemeinschaftsarbeit von Fachleuten der In-
dustrie, des Güterkraftverkehrs, der Berufsgenossenschaften, des TÜV sowie 
der Fahrzeug- und Aufbautenhersteller“19.

 – Die „Bestimmungen“ des „Fachverbandes“ DVGW „genießen aber hohes 
Ansehen und gelten (ähnlich wie DIN-Normen) als eine schriftliche Fixierung 
der anerkannten Regeln der Bautechnik, so lange nicht das Gegenteil sach-
verständigerseits festgestellt wird“20.

 – Das „Umweltbundesamt misst dem Fachverband [DVGW] durchaus die Kom-
petenz zu, bei der Feststellung der allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik sachgerecht mitzuwirken“. Dem Fachverband „kommt im Rahmen der 
gesetzlich angeordneten Sicherheitsvorkehrungen eine gewichtige Rolle zu“. 
Bedenken „überzeugen nicht. Dies gilt insbesondere für die geschilderten 
persönlichen Animositäten zwischen einigen Verantwortlichen im Fach-
verband“, denn „die Risikobewertungen der zuständigen Fachbehörden und 
Verbände sind als solche unbestritten“21.

In einigen Gerichtsurteilen wird die Normbedeutung auf Normentwürfe er-
streckt:

 – Das LG München sagt zu einer „DIN-Vornorm“, ihr „kommt ein hoher Er-
kenntniswert zu. Gegen die Heranziehung von privaten Umweltstandards im 
gerichtlichen Verfahren bestehen keine grundsätzlichen Bedenken, denn die 

16 VG Braunschweig, Urteil v. 19.5.1993 – Az. 10 A 10169/92: Fall „1 Abwasseranlage“.
17 VGH München, Beschluss v. 3.2.2003 – Az. 24 CS 02.2800.
18 OLG Nürnberg, Urteil v. 27.4.2005 – Az. 6 U 2927/04.
19 LG Göttingen, Urteil v. 21.3.2014 – Az. 4 O 172/11: Fall „20 Ladungssicherung“.
20 OLG Köln, Urteil v. 14.2.2008 – Az. 12 U 121/03.
21 LG Mannheim, Urteil v. 23.10.2014 – Az. 3 O 17/14.
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darin enthaltenen Maßstäbe beruhen auf gesicherten Erkenntnissen und Er-
fahrungen von Fachleuten verschiedener Fachbereiche“22.

 – Das LG Baden-Baden schildert, DIN-Normen sind „Empfehlungen, die den 
Stand der für die betroffenen Kreise geltenden anerkannten Regeln der 
Technik wiedergeben und damit auch zum Ausdruck bringen, was nach der 
bestehenden Verkehrsauffassung an Sicherheitsaufwand zu leisten ist. Diese 
Grundsätze können entsprechend auch für sogenannte Vornormen angewen-
det werden, die von dem oben genannten Institut als vorläufige Empfehlung 
veröffentlicht werden, aber noch der Erfahrungssammlung dienen“23.

Aber man muss zuweilen vorsichtig sein. Mitglieder in Normsetzungsgremien 
können auch Interessenvertreter sein. Normsetzungsverfahren können auch 
interessengesteuert sein: „Wer die Norm macht, hat den Markt“24. Das BVerwG

 – sagt nicht nur, dass die „Normausschüsse des DIN pluralistisch zusammen-
gesetzt sind“, sondern ergänzt: „Ihnen gehören auch Vertreter bestimmter 
Branchen und Unternehmen an, die ihre Eigeninteressen einbringen. Die ver-
abschiedeten Normen sind nicht selten das Ergebnis eines Kompromisses der 
unterschiedlichen Zielvorstellungen, Meinungen und Standpunkte“25; und

 – sagt nicht nur, dass „Normausschüsse des DIN so zusammengesetzt sind, 
dass ihnen der für ihre Aufgabe benötigte Sachverstand zu Gebote steht“, 
sondern ergänzt: Normausschüssen „gehören aber auch Vertreter be-
stimmter Branchen und Unternehmen an, die deren Interessenstandpunkte 
einbringen. Die Ergebnisse ihrer Beratungen dürfen deswegen im Streitfall 
nicht unkritisch als ‚geronnener Sachverstand‘ oder als reine Forschungser-
gebnisse verstanden werden“. Normen sind „auch Vereinbarungen interes-
sierter Kreise, die eine bestimmte Einflussnahme auf das Marktgeschehen 
bezwecken. Den Anforderungen, die etwa an die Neutralität und Unvorein-
genommenheit gerichtlicher Sachverständiger zu stellen sind, genügen sie 
deswegen nicht“. Und „besondere Zurückhaltung ist gegenüber technischen 
Normen dort geboten, wo ihre Aussagen nicht als ‚außerrechtliche Fachfra-
gen‘ eingestuft werden können, sondern Bewertungen entgegengesetzter 
Interessen einschließen, die an sich einer demokratisch legitimierten politi-
schen Entscheidung in der Form einer Rechtsetzung bedürften“26.

22 LG München II, Urteil v. 25.6.1996 – Az. 3 O 911/96.
23 LG Baden-Baden, Urteil v. 16.6.1995 – Az. 2 O 543/94: Fall „12 Fußballplatz“.
24 Peter Kiehl, Normung, in: DIN (Hrsg.), Klein – Einführung in die DIN-Normen, 14. Aufl. 2008, 

Kapitel 1, S. 13.
25 BVerwG, Beschluss v. 30.9.1996 – Az. 4 B 175/96: Fall „1 Abwasseranlage“.
26 BVerwG, Urteile v. 22.5.1987 – Az. 4 C 33 bis 35/83.
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